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einzelnen Einrichtungen und übergibt die vom Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen bestätigten Kontingente für 
die Weiterbildung im Fünf jahrplanzeitraum
— den zentralen staatlichen Organen für die ihnen unter

stehenden Hoch- und Fachschulen sowie
— den dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen di

rekt unterstehenden Einrichtungen.

(3) Auf der Grundlage der für den Fünfjahrplanzeitraum 
zugewiesenen Kontingente sind die Lehrkräfte, die für eine 
Delegierung zur Weiterbildung vorgesehen sind, jährlich je
weils bis zum 31. August des der Delegierung vorangehen
den Jahres namentlich an das IWF zu melden.

§5
(1) Mit der Koordinierung der Weiterbildungskurse in der 

DDR und in der Sowjetunion wird das IWF beauftragt.

(2) Das IWF stellt den Teilnehmerkreis für die Kurse in 
der Sowjetunion zusammen, informiert die Einrichtungen 
bis Ende des der Delegierung vorangehenden Kalenderjahres 
und lädt die Teilnehmer ein.

§ 6

(1) Für die Teilnahme an Kursen, die am IWF stattfin
den, gelten folgende finanzielle Regelungen:
— Für die Dauer des Kurses wird das Gehalt von der dele

gierenden Einrichtung weitergezahlt.
— Studiengebühren sind von den Teilnehmern nicht zu zah

len.
— Die Gebühren für Unterkunft und Verpflegung sind von 

den Teilnehmern zu entrichten.
— Die Erstattung der Aufwendungen der Teilnehmer für 

Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten erfolgt gemäß 
§11 der Anordnung Nr. 1 vom 20. März 1956 über Reise
kostenvergütung, Trennungsentschädigung und Umzugs
kostenvergütung (GBl. I Nr. 35 S. 299), zuletzt geändert 
durch die Anordnung Nr. 8 vom 10. Oktober 1975 (GBl. I 
Nr. 40 S. 680), durch die delegierende Einrichtung.

(2) Für die Teilnahme an Kursen in der Sowjetunion gelten 
die Festlegungen des § 7 der Anordnung vom 16. Juni 1982 
über die Gewährung von Stipendien an zur Aus-und Weiter
bildung in andere Staaten delegierte Bürger der DDR (GBl. I 
Nr. 29 S. 542). Die Reiseorganisation für alle Teilnehmer an 
Weiterbildungskursen in der Sowjetunion erfolgt durch das 
IWF. Die Kosten werden den Einrichtungen in Rechnung 
gestellt und sind dort zu planen.

(3) Das Fernstudium am Institut für russische Sprache in 
Moskau erfolgt auf der Grundlage der Anordnung vom 1. Juli 
1973 über das postgraduale Studium an den Hoch- und Fach
schulen (GBl. I Nr. 31 S. 308) in der Fassung der Anordnung 
Nr. 2 vom 2. Februar 1981 (GBl. I Nr. 8 S. 91) und der An
ordnung vom 1. Juli 1973 über die Freistellung von der Arbeit 
sowie über finanzielle Regelungen für das Fern- und Abend
studium und die Weiterbildungsmaßnahmen an den Hoch- 
und Fachschulen (GBl. I Nr. 31 S. 305) in der Fassung der 
Anordnung Nr. 2 vom 1. Juli 1981 (GBl. I Nr. 24 S. 299).

§ 7
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1987 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 4. Oktober 1976 
über die Weiterbildung der Hoch- und Fachschullehrer so
wie der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die auf dem Gebiet 
der russischen Sprache tätig sind (GBl. I Nr. 41 S. 490) außer 
Kraft.

Berlin, den 15. September 1986

Der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen

Prof. Dr. h. c. B ö h m e

Dritte Purchf ührungsbestimmung1 
zur Verordnung 

über die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften
vom 18. September 1986

Zur Durchführung des § 11 Abs. 2 der Verordnung vom
21. November 1963 über die Arbeiterwohnungsbaugenossen
schaften (GBl. II 1964 Nr. 4 S. 17) in der Neufassung vom
23. Februar 1973 (GBl. I Nr. 12 S. 109) sowie der Bestimmun
gen der Verordnung vom 16. Oktober 1985 über die Lenkung 
des Wohnraumes - WLVO - (GBl. I Nr. 27 S. 301) wird im 
Einvernehmen mit dem Minister für Bauwesen und dem Mi
nister der Finanzen folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften (nachste

hend AWG genannt) haben den Wohnungstausch und Woh
nungswechsel zur besseren Auslastung des genossenschaftli
chen Wohnraumes sowie zur Erschließung von Wohnraumre- 
serven zu unterstützen und in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen örtlichen Räten zielstrebig zu fördern.

(2) Die Mitglieder der AWG sind berechtigt, dem Vorstand 
ihrer Genossenschaft ihre Bereitschaft zum Wohnungstausch 
oder Wohnungswechsel zu erklären und dazu Vorschläge zu 
unterbreiten.

(3) Die Vorstände der AWG sind verpflichtet, Vorschläge der 
Mitglieder zum Bezug einer kleineren Wohnung innerhalb 
eines Jahres zu verwirklichen.

- §2
Die bessere Auslastung unterbelegten Wohnraumes durch 

Wohnungstausch oder Wohnungswechsel können die AWG 
durch folgende Maßnahmen stimulieren:
— Übernahme von Kosten für die mit dem Umzug verbun

denen Aufwendungen grundsätzlich für die zu beziehende 
kleinere Wohnung,

— Organisation oder Bereitstellung von Handwerkerkapazi
täten für die malermäßige Instandhaltung und für die 
Durchführung notwendiger Reparaturen,

— wirksame Unterstützung bei der Erledigung von Formali
täten und kurzfristige Vermittlung oder Bereitstellung von 
Transportmitteln.

§3
(1) Die Übernahme von Kosten gemäß § 2 kann auf Antrag 

der Mitglieder in der nachgewiesenen Höhe, höchstens jedoch 
bis zu 700 Mark im Einzelfall erfolgen. Zu den Kosten gehören 
Umzugskosten, Kosten für die malermäßige Instandhaltung 
und weitere Kosten, die in Vorbereitung und Durchführung 
des Umzuges entstehen.

(2) Über Anträge der Mitglieder entscheiden die Vorstände 
der AWG. Die Entscheidungen haben insbesondere zu be
rücksichtigen
— die sozialen Bedingungen der Antragsteller,
— die Übernahme von mit dem Umzug im Zusammenhang 

stehenden Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften.

(3) Beim Wohnungstausch oder Wohnungswechsel zwischen 
verschiedenen AWG übernimmt die Finanzierung genehmig
ter Anträge grundsätzlich die AWG, für deren Mitglied die 
größere Wohnung bereitgestellt wird.

§4
(1) Die Finanzierung von Kosten der gemäß § 3 genehmigten 

Anträge erfolgt aus
— eigenen Fonds der AWG auf Beschluß der Mitgliederver

sammlung, i

i Zweite Durchführungsbestimmung vom 30. August 1966 (GBl. II 
Nr. 96 S. 603)


